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Bauleitplanung Moringen; Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 39 "Solarpark Ziegen-
berg" Fläche für Freiflächenphotovoltaik als Sondergebiet gem. § 11 (2) 
BauNVO zur gewerblichen Nutzung 
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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

   

zu der Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Regionalplanung und Raumordnung 
Ich gebe folgende Hinweise: 

Zwar enthält das LROP keine zeichnerisch festgelegten Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft, je-
doch stellt das LROP mit seinen textlichen Festlegungen auf die Ausweisungen in den RROP 
ab und greift auf diese zu. Im RROP 2006 ist die geplante Fläche als Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschaft ausgewiesen. Der erste Entwurf des RROP, zu dem aktuell die erste öffentliche 
Beteiligung beendet ist, sieht keine erneute Ausweisung an der Stelle vor. Mit dieser Begrün-
dung könnte eine Abwägung unter Berücksichtigung von § 2 EEG zu Gunsten der Erneuerba-
ren Energien ausfallen. Die Alternativlosigkeit von geeigneten Flächen für Freiflächen-PV au-
ßerhalb der Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft im gesamten Gemeindegebiet wird von mir nicht 
gesehen. Es wird empfohlen, die Argumentation aufzugreifen. 

Der nordwestliche Bereich der Teilfläche liegt im Trassenkorridor für die Höchstspannungs-
gleichstromleitung. Dieser in der Bundesfachplanung bestimmte 1 km breite Trassenkorridor 
ist von entgegenstehenden Planungen frei zu halten. Neue bauleitplanerische Ausweisungen 
innerhalb des 1 km breiten Korridors dürfen dem Ziel der Trassenfindung innerhalb dieses 
Korridors nicht entgegenstehen. Planungen müssen im Einzelfall mit dem Vorhabenträger und 
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der verfahrensführenden Behörde (Bundesnetzagentur) bezüglich einer Vereinbarkeit abge-
stimmt werden (Begründung zu LROP 4.2.2 Ziffer 08). 

Der landesplanerische Vorrang entfällt, sobald eine unanfechtbare planfestgestellte Trasse als 
Ziel im RROP festgelegt wurde (LROP 4.2.2 Ziffer 08 Sätze 3 und 4). Wann dies der Fall sein 
wird ist aktuell nicht absehbar. 

Daher empfehle ich dringend eine Abstimmung mit der Bundesnetzagentur zu dem ge-

planten Vorhaben bzw. alternativ eine geringfügige Verkleinerung des geplanten Flä-

chenausschnitts um den Trassenkorridor nicht zu überplanen.  

 
Brandschutz 
Im Zuge der Erschließung des sonstigen Sondergebietes (SOPV) sind aus der Sicht des Vor-
beugenden Brandschutzes nachstehende Punkte zu beachten. 
 
Im Zuge der Erschließung bzw. der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, mit einer 
benötigten Fläche von ca. ca. 6,37 ha muss in Abstimmung mit der Stadt Moringen auch die 
Löschwasserversorgung sichergestellt werden.  
 
Hinsichtlich der jederzeit ordnungsgemäß und ungehinderte Erreichbarkeit des Arial für den 
Brandschutz erforderlichen Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten sicherzustellen, 
müssen mindestens zwei „Feuerwehrzufahrten“ von der öffentlichen Verkehrsfläche gemäß 
den RiFlFe1 vorhanden sein. Die Detailplanung ist mit dem Stadtbrandmeister Moringen ab-
zustimmen. Die Tore in den Zufahrtsbereichen bzw. evtl. Zugangstüren müssen über die Feu-
erwehrschließung Moringen verfügen. Alternativ ist an den Zugängen die Installation eines 
Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) 1 mit der Feuerwehrschließung Moringen möglich.  

 
Werden Trafos bzw. Trafostationen auf dem Baugrundstück errichtet, gilt die Verordnung über 
den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen. Daraus ergeben sich brandschutztech-
nische Anforderungen.  
 
Im Bereich der v.g. Transformators ist eine Bewegungsfläche gemäß der RiFlFe für mindes-
tens zwei Einsatzfahrzeuge vorzusehen, die ein unabhängiges Befahren ermöglichen.  
 
Für die PV-Anlage ist ein Feuerwehrplan auf Grundlage der DIN 14095 in Abstimmung mit der 
Brandschutzprüferin / dem Brandschutzprüfer erforderlich. U.a., sind maßgebliche Anlagen-
komponenten, die Leitungsführungen von den Modulen zu den Wechselrichtern und Transfor-
matoren bis zur Übergabestelle des zuständigen Energieversorgungsunternehmens darzu-
stellen.  
 
In Abstimmung mit dem Stadtbrandmeister ist nach der Inbetriebnahme der Photovoltaikan-
lage eine Ortsbegehung sowie Einweisung in die Anlagentechnik durchzuführen, sowie Schu-
lungen zur Brandbekämpfung im Bereich elektrischer Anlagen anzubieten.  
 
Aus gegebenen Anlass sollte ein regelmäßiges Beweiden oder Mähen der Fläche erfolgen, 
um eine Minimierung eines möglichen Vegetationsbrandrisikos vorzubeugen (i. d. R 2 x p. a.).  

 
1 Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Nds. MBl. Nr. 37q/2012, S. 159) 
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Bodendenkmalpflege 
Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Die kulturellen Schutzgüter und sonstigen Schutzgüter sind entgegen den Ausführungen in 
der 524 BP Begründung 1-a, Seite 33 als betroffen einzustufen.  
 
Ich weise darauf hin, dass sich nur wenige hundert Meter östlich des Bebauungsplanes das 
Bodendenkmal Berwartshausen, FStNr. 10 (Siedlung der Linienbandkeramik und Vorrömische 
Eisenzeit), Stadt Northeim, erstreckt, dessen genaue Ausdehnung bisher noch nicht erfasst 
werden konnte (s. Abb. 1). Deshalb und auch auf Grund der siedlungsgünstigen Topographie 
ist im hier näher bezeichneten Bebauungsplan von weiteren Bodendenkmalen auszugehen. 
Insofern handelt es sich in dem überplanten Bereich um eine archäologische Verdachtsfläche. 
Für die die begründete Vermutung besteht, dass hier noch unbekannte Bodendenkmale bei 
Erdarbeiten auftreten werden.  
 
Aus denkmalrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben, wenn 
nachstehender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird: 
 
Die mit Baumaßnahmen verbundenen Erdarbeiten bedürfen einer denkmalrechtlichen Geneh-
migung gem. § 13 i. Verbindung m. § 12 NDSchG. Darin werden dem Träger der Maßnahme 
basierend auf § 6 Abs. 3 NDSchG Auflagen erteilt. 
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Abb. 1: Kartierung archäologischer Fundstellen (türkis) in der Gemarkung Berwartshausen mit 
der FStNr. 10. Auszug aus der ADABweb vom0 5.12.2023. 
 
Wasserwirtschaft 
Der Bau einer Freiflächenphotovoltaik steht im räumlichen Zusammenhang mit dem Gewässer 
III. Ordnung. Die Gewässerunterhaltung, auch mit schwerem Gerät, muss jederzeit gewähr-
leistet sein. Daher ist an dem angrenzenden Gewässer ein entsprechend breiter Schonstreifen 
freizuhalten. Gemessen wird der Schonstreifen ab Böschungsoberkante. 
Nach § 58 Abs. 1 NWG (zu § 38 WHG) ist an Gewässern III. Ordnung folgender Gewässer-
randstreifen: 
• Gewässer III. Ordnung:  3 Meter 
zu belassen, d. h., in dem Gewässerrandstreifen sind Baumaßnahmen nicht zulässig. (H) 
Auskunft erteilt Herr Gerrits, Tel. 05551-708-191 oder agerrits@landkreis-northeim.de 
Antragsunterlagen und Merkblätter sind unter 
www.landkreis-northeim.de → Bauen und Umwelt → Untere Wasserbehörde → Bauliche An-
lagen an oberirdischen Gewässern  
herunter zu laden. 
 
Gegebenenfalls kann der Gewässerrandstreifen reduziert werden. Dazu ist eine Vereinbarung 
mit dem Unterhaltungspflichtigen notwendig, ob eine Unterhaltung auch bei geringerem Ge-
wässerrandstreifen möglich ist. 
 
Das Gewässer darf durch die Baumaßnahme nicht tangiert werden. Dies gilt auch für den 
Zeitraum der Bauphase. Insgesamt dürfen keine erheblichen Beeinträchtigungen des Gewäs-
sers und seiner Ufer sowie der Tier- und Pflanzenwelt eintreten. 
 
Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen zu erwartende Zufahrtswege über Gräben (Gräben 
sind nach Niedersächsischem Wassergesetz (NWG) Gewässer III. Ordnung) geschaffen/er-
weitert werden, so ist Folgendes zu beachten: 
 
Für gegebenenfalls erforderliche Grabenverrohrungen sind wasserrechtliche Genehmigungen 
gemäß § 57 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) bei der unteren Wasserbehörde zu be-
antragen. 
Verrohrungsmaßnahmen unter 9,0 m Länge (auch von Wegeseitengräben (Gewässer III. Ord-
nung)) sind wasserrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen im Gewässer gemäß § 57 
NWG. Auskunft erteilt Ihnen Herr Gerrits, Tel.: 05551 708-191 und agerrits@landkreis-nort-
heim.de. 
Antragsunterlagen sind unter 
www.landkreis-northeim.de → Bauen und Umwelt → Untere Wasserbehörde →Bauliche An-
lagen an oberirdischen Gewässern  
herunter zu laden. 
 
Kreuzungen oder Parallelverläufe von unter anderem Kabelleitungen der PV-Anlage mit Ge-
wässern, auch mit nicht ganzjährig wasserführenden Gräben, sind gemäß § 57 NWG geneh-
migungsbedürftig. 
 
Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die 
Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können  

mailto:agerrits@landkreis-northeim.de
http://www.landkreis-northeim.de/
mailto:agerrits@landkreis-northeim.de
mailto:agerrits@landkreis-northeim.de
http://www.landkreis-northeim.de/
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(z. B. Bohrungen für die Baugrunduntersuchung, Herstellung von Baugruben und Fundamen-
ten etc.), sind dem Landkreis Northeim –Untere Wasserbehörde- einen Monat vor Beginn der 
Arbeiten anzuzeigen (§ 49 Abs. 1 WHG). 
Wird dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies ebenfalls anzuzeigen (§ 49 Abs. 
2 WHG). 
 
Zur Reinigung der Solarmodule darf nur Wasser ohne Zusätze verwendet werden. 
 
Bei Stilllegung bzw. Aufgabe der Photovoltaikanlage sind sämtliche im Boden und Untergrund 
befindlichen Anlagenteile (z. B. Fundamente, Kabel etc.) vollständig zu entfernen. 
 
Zur PV-Anlage gehört in der Regel auch ein Transformator. Diese Anlage im Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen ist normalerweise aufgrund der Einstufung in die Gefährdungs-
klasse A gemäß § 39 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) nicht fachbetriebspflichtig und unterliegt nicht der Prüfpflicht durch einen Sachver-
ständigen gemäß § 53 AwSV.  
Die Anlage unterliegt der Überwachungspflicht durch den Betreiber gemäß § 17 i. V. m. § 
46 AwSV. 
Sofern beim Betrieb des Trafos mit Kraft-und Schmierstoffen umgegangen wird, welche 
ebenso als wassergefährdende Stoffe eingestuft werden, verweise ich auf die Einhaltung der 
Grundsatzanforderungen gemäß § 17 AwSV sowie auf die Anforderungen an den Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). 
 
Es ist geeignetes Chemikalien- und Ölbindemittel in ausreichender Menge bereitzustellen, um 
wassergefährdende flüssige Stoffe aufzunehmen. Ausgelaufene flüssige Stoffe sind sofort 
nach Feststellung aufzunehmen. Belastetes Bindemittel ist entsprechend den zutreffenden 
Vorschriften zu entsorgen. 
 
Naturschutz 

Bauzeitenregelung: von Mitte Februar bis Ende Juli dürfen keine Baumaßnahmen durchge-
führt werden um ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 
zu verhindern. Dies dient dem Schutz von bodenbrütenden Vögeln der Feldflur.  
 
In Zaunanlagen muss ein Kleintierdurchlass von min. 15 cm Höhe vorhanden sein, um die 
Durchgängigkeit der freien Landschaft einzuhalten und Wanderwege nicht zu versperren.  
 
Unterhalb der PV-Module soll eine geschlossene Vegetationsdecke entwickelt werden, die 
bestenfalls mittels Schafbeweidung extensiv gepflegt wird. Eine extensive Mahd (maximal 
zweischürige Mahd pro Jahr) ist ebenfalls möglich, einer Schafbeweidung sollte jedoch den 
Vorzug gegeben werden. Eine Entwicklung hin zu einem mesophilen Grünland ist anzustre-
ben. Das Aufbringen von Düngern und Pflanzenschutzmitteln jeglicher Art ist unzulässig.  
 
Die Einsaat unter den PV-Modulen soll mit einer Regiosaatgutmischung mit min. 15 % Kräu-
teranteil der Herkunftsregion 6 Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz erfolgen. Ein Nach-
weis zur Verwendung des Regiosaatgutes ist vorzuhalten.  
 
Gehölze sowie Gebüschstrukturen an den Rändern des Plangebietes wie auch die gewässer-
begleitende Gehölzgalerie der Krümmel sollen erhalten bleiben, um den dort vorkommenden 
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gehölzbrütenden Vogelarten (Bluthänftling, Goldammer etc.) die teilweise auf der Roten Liste 
der bedrohten Vogelarten stehen, ein ausreichendes Nistangebot bieten zu können.  
 
Flächen für Erschließung und Betrieb sind in versickerungsfähiger Bauweise auszuführen. 
Beispiele für wasserdurchlässige Materialien sind Rasengittersteine, Schotterrasen, Draina-
gepflaster u.ä.  
 
Um Insekten vor künstlichen Lichtquellen und deren Anlockeffekten zu schützen, sollen die 
Flächen der PV-Anlage nicht dauerhaft künstlich beleuchtet werden. Die sparsame, notwen-
dige Beleuchtung soll nach unten abstrahlen und möglichst keine kurzwelligen (blauen) Farb-
anteile beinhalten, stattdessen soll auf langwellige (rote) Farbanteile geachtet werden.  
 
Bodenschutz 
Für die vorgesehene Fläche ist kein Hinweis auf eine Altablagerung (Altlast, z.B. Altdeponie) 
ausgewiesen. Ferner sind keine schutzwürdigen seltenen Böden betroffen (gemäß NIBIS-Kar-
tenserver des LBEG [Niedersächsisches Bodeninformationssystem des Landesamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie]: https://nibis.lbeg.de/cardomap3/).  
 
Durch die zu erwartenden Erschließungsmaßnahmen bzw. Baumaßnahmen ist der Boden ge-
ringstmöglich zu beeinträchtigen. Für das Schutzgut Boden sind zu gegebener Zeit erforderli-
che Schutzvorkehrungen zu treffen, z.B. gegen Bodenverdichtung und Bodenverunreinigung 
(§ 1, § 7 BBodSchG [Bundes-Bodenschutzgesetz] i.V.m. DIN 18915). 

 
Für die Erschließungsarbeiten beanspruchte offene Flächen sind anschließend zu entsiegeln, 
aufzulockern und vegetationsfähig aufzubereiten (§ 1, § 5 BBodSchG [Bundes-Bodenschutz-
gesetz] i.V.m. DIN 18915).  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Spethmann-Nikulla 
 
 
 
 
 
 
 



per e-mail

Bauleitplanung der Stadt Moringen: Bebauungsplan Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“, Stadt
Moringen: 1. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB, 2. Unterrichtung über die früh-
zeitige  Öffentlichkeitsbeteiligung  gem.  §  3  (1)  BauGB,  3.  Frühzeitige  Beteiligung  und
Unterrichtung  der  Behörden  und  sonstiger  Träger  öffentlicher  Belange  gem.  §  4  (1)
BauGB, 4. Abstimmung mit den benachbarten Gemeinden gem. § 2 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Boden
Die Grundlage zur fachlichen Beurteilung des Schutzgutes Boden liefert  in Deutschland das
Bundes-Bodenschutzgesetz  (BBodSchG).  Bei  Bau,  Betrieb  und  Rückbau  von  Photovoltaik-
Freiflächenanlagen (PV-FFA) sind Beeinträchtigungen der im BBodSchG definierten Bodenfunk-
tionen zu vermeiden oder zu mindern. Dies entspricht der Vorsorgepflicht des BBodSchG (§7).
Schädliche Bodenveränderungen sind abzuwehren (BBodSchG §4). Demzufolge geben wir im
Folgenden  Empfehlungen  zum  Bodenschutz  bei  der  Planung  (z.B.  für  Potenzialstudien,
Regionale Energiekonzepte, Bauleitplanung) und bei Bau- bzw. Rückbaumaßnahmen von PV-
FFA.

Allgemein  weisen wir  auf  den LABO-Leitfaden zum  Bodenschutz  bei  Standortauswahl,  Bau,
Betrieb  und Rückbau  von Freiflächenanlagen  für  Photovoltaik  und Solarthermie hin,  in  dem
fachliche Hinweise gebündelt sind.

Bodenschutz in der Planung von PV-FFA

Für die Installation von Photovoltaikanlagen sollen vorrangig bereits versiegelte Flächen sowie
Flächen  auf  oder  an  Gebäude  oder  sonstigen  baulichen  Anlagen  in  Anspruch  genommen
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GEOZENTRUM HANNOVER
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Steuernummer
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Bearbeitet von Uwe Sommer

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl Hannover
- , 15.11.2023 TOEB.2023.11.00210 0511 643 3058 13.12.2023

E-Mail
toeb-beteiligung@lbeg.niedersachsen.de



werden (vgl. LROP 4.2.1, 03). Wir empfehlen folglich, dieses Potenzial vor der Installation von
PV-FFA auszuschöpfen.

Im Plangebiet befinden sich laut den Daten des LBEG Suchräume für schutzwürdige Böden ent-
sprechend GeoBerichte 8 (Stand: 2019). Im Plangebiet handelt es sich um folgende Kategorien:

Kategorie

hohe - äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit

Die  Karten  können  auf  dem  NIBIS®  Kartenserver eingesehen  werden.  Gemäß  dem  Nds.
Landesraumordnungsprogramm  (LROP  3.1.1,  04)  sind  Böden,  welche  die  natürlichen
Bodenfunktionen  und die  Archivfunktion  in  besonderem Maße erfüllen,  vor  Maßnahmen der
Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung besonders zu schützen.

Als Datenbasis zur Bearbeitung des Schutzgutes Boden empfehlen wir unsere Bodenkarte i.M.
1:50.000  (BK50) und  ihre  Vielzahl  an  Auswertungskarten  –  u.a.  zu  Suchräumen  für
schutzwürdige Böden und zu Empfindlichkeiten der Böden. Sofern genauere Informationen zu
den  Böden  im  Gebiet  vorliegen,  sollten  diese  zusätzlich  herangezogen  werden.  Zur
Unterstützung bei der Bewertung der Bodenfunktionen und der Empfindlichkeiten von Böden
stellt  das LBEG über den  NIBIS® Kartenserver bodenkundliche Netzdiagramme bereit, die in
der Planung verwendet werden können. Eine Beschreibung der Diagramme und Hinweise zur
Anwendung finden Sie in Geofakten 40.

Den Rückbau der  Anlagen  und die  Folgenutzung  der  Flächen empfehlen wir  bereits  in  der
Planung  frühzeitig  in  den  Blick  zu  nehmen.  Sofern  die  Flächen  zuvor  als  Flächen  für  die
Landwirtschaft genutzt wurden, sollte nach Ablauf der Nutzung als PV-FFA eine Rückführung in
diese  Nutzung  erfolgen.  Dies  dient  aus  bodenschutzfachlicher  Sich  insbesondere  der
Vermeidung einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme für Siedlungs-  und Verkehrsflächen.
Das BauGB bietet hierzu die Möglichkeit  über §9 Abs. 2. Demnach kann im Bebauungsplan
festgesetzt werden, dass die baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen nur für einen
bestimmten  Zeitraum  oder  bis  zu  dem  Eintritt  bestimmter  Umstände  zulässig  sind  und
anschließend in eine vorgegebene Folgenutzung überführt werden.

Wir empfehlen eine möglichst versiegelungsarme Gestaltung der Anlagen. Auf befestigte Zu-
wegungen sollte folglich so weit wie möglich verzichtet werden. Die Gründung der Anlagen mit
Pfählen oder Ankern ist aus bodenschutzfachlicher Sicht einer Gründung mit Betonfundamenten
vorzuziehen.

Bodenschutz beim Bauen

In der Planung sollten zudem frühzeitig Grundsätze zum Bodenschutz beim Bauen verankert
werden. Diese sind gemäß DIN 19639 u.a. dann von besonderer Bedeutung, wenn die Böden
nach der Maßnahme weiterhin die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen sollen, wie es bei der
Etablierung von PV-FFA der Fall ist. Beim Bau von PV-FFA bestehen unterschiedliche Wirkfak-
toren, die negative Beeinträchtigungen des Bodens auslösen können. In der Bauphase sind dies
insbesondere  Baustraßen,  Lager-  und  Abstellflächen,  Befahrung  durch  Maschinen,
Bodenaushub und -umlagerung. Auch anlagebedingt sind Böden betroffen, insbesondere durch
Versiegelung,  die Verlegung von Kabelverbindungen im Boden oder durch die Überdeckung
durch die Module.
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Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir nachfolgend einige Hinweise zur Vermeidung und
Minimierung von Bodenbeeinträchtigungen. Im Rahmen der Bautätigkeiten sind insbesondere
folgende DIN-Normen zu berücksichtigen: DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten, DIN
19731 Verwertung von Bodenmaterial.

Um dauerhaft  negative  Auswirkungen  zu vermeiden,  sollten  die  Böden  im  Bereich  der  Be-
wegungs-,  Arbeits-  und  Lagerflächen  durch  geeignete  Maßnahmen  (z.B.  Überfahrungsver-
botszonen, Baggermatten) geschützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab-
und aufgetragen werden. Die Lagerung von Boden in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu,
in  möglichst  kurzer Dauer  und entsprechend vor Witterung geschützt  vorgenommen werden
(gemäß DIN 19639). Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiedener Herkunft oder
mit unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen
sollten Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen ausgelegt
werden. Besonders bei diesen Böden sollte auf die Witterung und den Feuchtegehalt im Boden
geachtet  werden,  um  Strukturschäden  zu  vermeiden.  Bodenerosion  durch  ablaufendes
Niederschlagswasser  von  den  Modulflächen  ist  zu  vermeiden.  Besonderer  Handlungsbedarf
besteht diesbzgl. bei Flächen in Hanglage.

Insbesondere bei größeren Vorhaben empfehlen wir die Hinzuziehung einer Bodenkundlichen
Baubegleitung  und  die  Erstellung  eines  Bodenschutzkonzeptes.  Ziel  der  bodenkundlichen
Baubegleitung ist es, die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes im Rahmen von Baumaß-
nahmen zu erfassen, zu bewerten und negative Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch
geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Als fachliche Grundlage sollte DIN 19639 „Bodenschutz
bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ dienen. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim
Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema in Niedersachsen. Weitere Hinweise zur
Vermeidung  und  Minderung  von  Bodenbeeinträchtigungen  sowie  zur  Wiederherstellung  von
Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wiederherstellung von Bodenfunktionen
in der Planungspraxis zu finden.

Baugrund
Im Untergrund des Planungsgebietes liegen lösliche Sulfatgesteine in  Tiefen,  in  denen lokal
Verkarstung  auftreten  kann.  Infolge  der  Lösungsprozesse  (Subrosion)  können  sich  im
Untergrund Hohlräume bilden. Wird die Grenztragfähigkeit des über einem Hohlraum liegenden
Gebirges  überschritten,  kann  dieser  Hohlraum  verstürzen  und  bis  zur  Erdoberfläche
durchbrechen (Erdfall). Im Planungsbereich und im näheren Umfeld sind bisher keine Erdfälle
bekannt.
Da  es  nach  unserem Kenntnisstand  im Gebiet  keine  Hinweise  auf  Subrosion  gibt,  ist  dem
Planungsgebiet formal die Erdfallgefährdungskategorie 2 zuzuordnen (gem. Erlass des Nieder-
sächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 23.2.1987,
Az. 305.4 - 24 110/2 -). Die vom LBEG hinsichtlich der Erdfallgefährdung standardisiert empfoh-
lenen konstruktiven Sicherungsmaßnahmen beziehen sich auf Wohngebäude und sind für die
Planung  der  Photovoltaikanlage  nur  eingeschränkt  anwendbar.  Wir  empfehlen,  bei  den
Baugrunderkundungen insbesondere auf Sulfatgesteine oder Hinweise auf Subrosion zu achten.
In  Abhängigkeit  von  den  Ergebnissen  der  Baugrunderkundungen,  ist  gegebenenfalls  die
Gründung  der  Photovoltaikanlage  so  anzupassen,  dass  mögliche  Erdfälle  durch  die
Gründungskonstruktion schadlos aufgenommen werden können bzw. die Gebrauchstauglichkeit
der  Anlage  dauerhaft  sichergestellt  ist.  Weiterführende  Informationen  dazu  unter
www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie > Geogefahren > Subrosion > Hinweise zum Umgang
mit Subrosionsgefahren.
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Im Zuge der Planung von Baumaßnahmen verweisen wir für Hinweise und Informationen zu den
Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS Kartenserver: Thema Ingenieurgeologie . Die
Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. Geotechnische
Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des  geotechnischen  Berichts
sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen
Fassungen erfolgen.

Hinweise

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Uwe Sommer

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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1

Jeremia Gessner

Von: Ohm, Markus (NLSTBV-GAN) <Markus.Ohm@nlstbv.niedersachsen.de>

Gesendet: Montag, 18. Dezember 2023 11:07

An: info; Jeremia Gessner

Cc: Pabst, Gregor (NLStBV-GAN)

Betreff: AW: 231115 Bauleitplanung der Stadt Moringen - BP Nr. 39 "Solarpark Ziegenberg - 524

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur o.g. Bauleitplanung teilen wir mit, dass für KFZ‐Führende auf der B241 durch den geplanten Solarpark keine 
gefährlichen Blendwirkungen entstehen dürfen. 
 
Bei eventuellen Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 

 

Markus Ohm 

_________________________________________________________ 

Markus Ohm 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 

Geschäftsbereich Gandersheim 

Fachbereich 2, 2111 

Stiftsfreiheit 3 

37581 Bad Gandersheim 

Telefon: +49 5382 953-421 

Fax: +49 5382 953-590 

E-Mail: Markus.Ohm@nlstbv.niedersachsen.de 

www.strassenbau.niedersachsen.de 

 

 

Interesse an einer Karriere bei uns? Hier gibt es mehr Informationen: 

https://www.strassenbau.niedersachsen.de/karriere/ 

 
Hinweis Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Webseite https://www.strassenbau.niedersachsen.de unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu. 

 

Von: info <info@pg-puche.de>  
Gesendet: Mittwoch, 15. November 2023 12:15 
An: info <info@pg-puche.de> 
Cc: Jeremia Gessner <Jeremia.Gessner@pg-puche.de> 
Betreff: 231115 Bauleitplanung der Stadt Moringen ‐ BP Nr. 39 "Solarpark Ziegenberg ‐ 524 
 

ACHTUNG!! Diese E‐Mail erreicht Sie von einem Absender außerhalb der niedersächsischen Landesverwaltungs‐Infrastruktur 
mit TLS‐Verschlüsselung. Bitte klicken Sie auf keine Links oder öffnen Sie keine E‐Mail‐Anhänge, falls Sie den Absender nicht 
kennen und nicht wissen, ob der Inhalt sicher ist. 

Bauleitplanung der Stadt Moringen:  

Bebauungsplan Nr. 39 „Solarpark Ziegenberg“, Stadt Moringen: 
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